
Auch wenn Online-Glücksspiel aufgrund 
seiner potenziellen Risiken für junge Men-
schen unter 18 Jahren nach § 4 Absatz 3 
GlüStV verboten ist, machen Kinder und 
Jugendliche in mehrerer Hinsicht Erfah-
rungen mit Online-Glücksspiel. Wie so-
eben skizziert tauchen sie oft selbst in die 
Welt digitaler Spiele ein oder schauen ande-
ren Menschen beim Spielen in Streams zu 
(Brüggen et al. 2022). Der Streamingdienst 
Twitch, mit erfolgreichen Creator*innen aus 
der Gamingbranche, wird immerhin von 
elf Prozent der 12- bis 19-Jährigen mehr-
mals wöchentlich genutzt (Feierabend et al.  
2022). Dabei haben die streamenden Perso-
nen oftmals eine Vorbildfunktion für ihre 
junge Zielgruppe und können diese bei- 
spielsweise auch durch fragwürdige Casino- 
Streams zum Online-Glücksspiel verleiten. 
Als Marktteilnehmende kaufen Kinder und 
Jugendliche Spiele und führen Transaktio-
nen im Rahmen des jeweiligen Spieles aus. 
Auch als in der vernetzten Welt Kommuni-
zierende sind junge Menschen betroffen, da 
sie in den Spielen eingebundene Kommuni-
kationsformen nutzen oder wenn hier und 
anderswo Glücksspielwerbung an sie adres-
siert wird (Brüggen et al. 2022).

Online-simuliertes Glücksspiel

Eine Sonderform des Online-Glücksspie-
les ist das online-simulierte Glücksspiel. 
Hierbei handelt es sich um digitale interak-
tive Spieleaktivitäten. Zum Spielen ist kein 
direkter Einsatz von Geld erforderlich. Den-
noch gibt es Mechanismen, wie die Ver-
wendung von virtueller Währung oder der 
als zufällig wahrgenommene Spielausgang, 
die Ähnlichkeiten zur Struktur von klassi-
schen (Online-)Glücksspielformaten auf- 
weisen. Im online-simulierten Glücksspiel 
kann kein reales Geld gewonnen werden. 
Gewinne können der Erhalt von virtuel-
ler Währung, das erleichterte Erzielen von 
Spielerfolgen oder die Beschleunigung von 
Spielverläufen sein. Im Unterschied zum 
klassischen Glücksspiel ist der Gewinn 
bei online-simuliertem Glücksspiel nicht 
zwangsläufig vom Zufall abhängig.2 Damit 
erfüllt online-simuliertes Glücksspiel nicht 
die Kriterien nach § 3 Absatz 1a GlüStV, um 
als Online-Glücksspiel klassifiziert werden 
zu können, mit der Folge, dass es für Min-
derjährige nicht gesetzlich untersagt ist.

Eine quantitative Befragung von Schü-
ler*innen der Klassenstufe 6 bis 10 kam be-
reits 2019 zu dem Ergebnis, dass die Hälfte 

en Entgeltlichkeit, Gewinnmöglichkeit und 
überwiegender Einfluss des Zufalls erfüllen 
(Brüggen et al. 2022). Dies ist nicht grund-
sätzlich verboten, aber nach dem Glücks-
spielstaatsvertrag nur autorisierten Anbie-
tern und Erwachsenen als Nutzer*innen 
der Angebote vorbehalten. Die Glücksspiel-
behörden der Länder, die als Zusammen-
schluss auch den Staatsvertrag beschlossen 
haben, veröffentlichen regelmäßig eine 
Whitelist. Auf dieser sind alle Veranstalter 
sowie Vermittler von Glücksspielen gelistet, 
die über eine entsprechende Erlaubnis oder 
Konzession verfügen. Diese können Anbie-
ter bei den Glücksspielbehörden beantragen.  
Gemäß den weiteren Regelungen des § 9 
GlüStV kann nach gründlicher Überprüfung 
des Antrags und der eingereichten Unterla-
gen dann eine Lizenz für die folgenden fünf 
Jahre an die Anbieter vergeben werden.

Relevanz für Kinder und Jugendliche

Auch wenn die Onlinezeiten Heran-
wachsender im letzten Jahr wieder rückläu-
fig waren, hat die Corona-Pandemie einen 
nachhaltigen Digitalisierungsschub in ih-
rer Lebenswelt hinterlassen, der sie immer 
mehr an Streamingdienste, Social Media 
Angebote und digitale Spiele herangeführt 
hat. Letztere hatten auch im Jahr 2022 eine 
weiterhin deutlich größere Bedeutung als 
vor der Pandemie und neben den Zugän-
gen zu nicht altersgerechten Spielen und 
der zunehmenden Verbreitung einer exzes-
siven bis hin zur pathologischen Nutzung 
im Sinne einer Abhängigkeit sind auch die 
Kostenrisiken beim Gaming in den Fokus 
des Kinder- und Jugendmedienschutzes ge-
rückt (Hajok 2023). Gelten In-App-Käufe 
von nur kosmetischen Items oder von be-
stimmten Funktionen, die auch durch In-
vestition von Spielzeit erreichbar sind, noch 
als vertretbar in an Kinder und Jugendliche 
adressierten Spielen, werden zufällige Be-
lohnungen mittels so genannter Lootbo-
xen, deren Nähe zum Glücksspiel unüber-
sehbar ist, generell als problematisch bzw. 
jugendschutzrelevant angesehen.1 

Nervenkitzel, Geselligkeit und die Aus-
sicht auf den großen Gewinn! Glücksspiel 
in den verschiedensten Formaten reizt die 
Menschheit schon seit Jahrhunderten und 
hat längst auch in der digitalen Welt seinen 
festen Platz. Die gesetzlichen Regelungen 
für entsprechende Angebote in Deutsch-
land finden sich im Glücksspielstaatsvertrag 
(GlüStV), zuletzt novelliert im Jahr 2021. 
Nach § 3 Absatz 1 GlüStV handelt es sich 
um Glücksspiel, »wenn im Rahmen eines 
Spiels für den Erwerb einer Gewinnchance 
ein Entgelt verlangt wird und die Entschei-
dung über den Gewinn ganz oder überwie-
gend vom Zufall abhängt«.

Aus der gesetzlichen Eingrenzung lassen 
sich die Entgeltlichkeit, die Gewinnmög-
lichkeit und der überwiegende Einfluss des 
Zufalls auf das Spielergebnis als drei zentra-
le Merkmale von Glücksspiel herausstellen. 
In Abgrenzung zu anderen Gewinnspielen 
muss bei Glücksspiel also immer ein mone-
tärer Einsatz geleistet werden. Hierin liegt 
auch die Kinder- und Jugendschutzrelevanz 
begründet, wie sie im ebenfalls 2021 no-
vellierten Jugendschutzgesetz (JuSchG) im 
Hinblick auf Kauffunktionen und glücks-
spielähnliche Mechanismen medialer An-
gebote ausgeführt ist.

Online-Glücksspiele im Fokus

Mit Beginn der Kontaktbeschränkungen 
während der Corona-Pandemie brach der 
Markt der Glücksspiele nicht ein, sondern es 
gab einen regelrechten Boom für die diver-
sen Angebote im Netz. Für viele Menschen 
war es attraktiv, ihr Glück auf den ›großen 
Gewinn‹ online, also von zuhause, zu versu-
chen. Nach den begrifflich etwas sperrigen 
Eingrenzungen von § 3 Absatz 1a GlüStV 
handelt es sich bei Online-Glücksspielen 
um virtuelle Nachbildungen von terrestri-
schen Automatenspielen, Bankhalterspielen  
und Live-Übertragungen eines terrestrisch  
durchgeführten Bankhalterspiels mit Teil-
nahmemöglichkeit über das Internet sowie 
jede Variante des Pokerspiels ohne Bank-
halter, bei denen verschiedene natürliche 
Personen im Internet an einem virtuel-
len Tisch gegeneinander spielen. Online-
Glücksspiel umfasst außerdem noch On-
line-Sportwetten und Online-Lotterien.

Letztlich können unter Online-Glücks-
spiel alle digitalen Spieleaktivitäten ver-
standen werden, die via Internet, Online-
diensten, Apps oder ähnlichem angeboten 
werden und die drei oben genannten Kriteri-
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gendlichen. Und auch Call of Duty hat im 
Jugendalter noch immer eine recht hohe 
Relevanz (Feierabend et al. 2022, 2023).

Mögliche negative Folgen

Besonders Kinder und Jugendliche gel-
ten für Online-Glücksspiel als anfällig,  
da sie sich einerseits weitgehend unbefan-
gen in die digitale Welt begeben, ihnen 
andererseits aber häufig noch das Vorstel-
lungsvermögen von Geldwerten und die 
nötige Resilienz6 fehlen. Neben den ver-
schiedenen individuellen, sozialen und situ- 
ativen Einflussfaktoren im Spektrum von 
persönlichen Vorerfahrungen, Akzeptanz 
in der Peergroup und Gefühlsmanage-
ment sind auch die Charakteristika des 
Online-Glücksspiels selbst potenzielle Risi-
kofaktoren. Bestimmte Spielmechanismen  
aktivieren etwa das menschliche Beloh-
nungssystem. Bei einem Gewinn wird dann  
das Glückshormon Dopamin ausgeschüt-
tet (Schrödel et al. 2021). Die Folge: Man 
fühlt sich im ersten Moment euphorisch, 
gleichzeitig wird man aber auch risikoberei-
ter. Viele fordern an dieser Stelle ihr Glück 
heraus, indem sie eine hohe Summe auf 
den nächsten Gewinn setzen. Mit der Zeit 
›stumpft‹ das Belohnungssystem jedoch ab 
und die Spieler*innen müssen immer grö-
ßere Risiken auf sich nehmen, um wieder 
einen »Kick« zu verspüren.7 Nach und nach 
entwickelt sich durch verhaltensbezogene 
Konditionierung ein sogenanntes Suchtge-
dächtnis (Petry et al. 2020).

Eine besondere Attraktivität bezieht 
das Online-Glückspiel durch den niedrig-
schwelligen Zugang und die orts- und zeit-
ungebunde Verfügbarkeit. Darüber hinaus 
werden gerade junge Menschen häufig von 
den digitalen Game-Designs mit reizvollen 
Ton- und Lichteffekten angezogen. Auch die  
schnellen Spielabfolgen in Kombination mit 
relativ kurzen Auszahlungsintervallen kön- 
nen bei den Heranwachsenden ein überstei- 
gertes Verlangen (craving) auslösen. Der bar- 
geldlose Zahlungsverkehr erschwert zudem 
die Kontrolle über die eigentlichen subsu-
mierten Ausgaben. Auch die Anonymität und 
die fehlenden sozialen Kontrollinstanzen 
begünstigen letztlich die Entwicklung ei-
nes Suchtverhaltens (Hayer & Kalke 2022).

Wie die Computerspielsucht ist auch die 
Glücksspielsucht eine anerkannte Krank-
heit und wird nach ICD-11 als Verhaltens-
sucht kategorisiert. Sie beschreibt das an- 
haltende oder wiederkehrende Glücksspiel-
verhalten, das in seinem Beginn, in seiner 
Häufigkeit, Intensität, Dauer und Beendi-
gung nicht mehr vom Individuum selbst 
gesteuert werden kann und schließlich zu 
dessen Lebensmittelpunkt wird (Schrödel 
et al. 2021). Nach einem anfänglichen ge-
nussvollen Gebrauch gleitet die Glücks-
spielnutzung allmählich in eine schädliche 

mit sie zum Beispiel ihr Dorf aufbauen, er-
weitern oder vor fremden Angriffen schüt-
zen können. Das glücksspielsimulierende 
Element der Slot Maschine ist damit fester 
Bestandteil des Spieles und wirkt sich maß-
geblich auf den Spielverlauf aus.

MontanaBlack & Co. auf Twitch

Neben der Werbung für Spiele mit glück-
spielähnlichen Inhalten, wurden auch 
Online-Glücksspiel-Streams auf Streaming-
plattformen wie Twitch angeboten. 2018 
wurde der Streamer MontanaBlack, noch 
immer ein für männliche Heranwach-
sende überaus populärer Infuencer,3 für 
seine Streams, in denen er sich und sein 
Online-Glücksspiel zeigte, stark kritisiert. 
Seine Streams begann er zwar erst nach 24 
Uhr. Dennoch sprach er durch seine Meta-
kommunikation über Instagramposts oder 
Twitternachrichten seine gesamte Zielgrup-
pe an, wo er beispielsweise seine Gewinne 
seinen Follower*innen zeigte.4

Jüngst erregte MontanaBlack durch das 
dauerhafte Öffnen von Lootboxen erneut 
Aufsehen. Ihm wurde daraufhin erneut das 
illegale Streamen von Online-Glücksspiel 
zum Vorwurf gemacht.5 

Auch anderen Streamer*innen, wie zum 
Beispiel Knossi mit über 2 Mio. oder Try-
macs mit über 3 Mio. Follower*innen bei 
Twitch wird vorgeworfen, Werbung für 
online-simuliertes Glücksspiel zu machen. 
So investierte der vor allem bei männlichen 
Jugendlichen beliebte Streamer Trymacs 
nach eigenen Angaben circa 21.000 € in-
nerhalb einer Woche für Lootboxen in FIFA 
2023 (Handwerk 2022). 

Lootboxen

Lootboxen sind Beutekisten innerhalb 
von Online-Spielen und weisen glücksspiel- 
ähnliche Elemente auf. Sie können entwe- 
der durch Echtgeld gekauft werden oder  
sind kostenlos. Der Inhalt ist den Spie-
ler*innen vor dem Kauf nicht bekannt. Die 
Lootboxen können mit spielrelevanten Ge-
genständen, durch die man beispielsweise 
in dem Spiel schneller Fortschritte erzielt, 
gefüllt sein. Kritisiert werden können Loot-
boxen aufgrund der sozialen Dynamiken, 
die sie hervorrufen, sowie der Ungewissheit 
über deren Inhalt, auch wenn dieser nicht 
zwangsläufig vom Zufall abhängt. Vor allem 
durch das Erzielen von schnelleren Spieler-
folgen oder Vorteilen, ohne die man gerin-
gere Chancen in dem Spiel hat, können sich 
Spieler*innen gedrängt fühlen, Lootboxen 
käuflich zu erwerben (Scheurer et al. o.J.).

Lootboxen als Teil des Spieles gibt es zum 
Beispiel in den Spielen Call of Duty, FIFA 
und Fortnite. Neben Minecraft gehören FIFA 
und Fortnite aktuell zu den drei beliebtesten 
digitalen Spielen von Kindern wie von Ju-

der insgesamt 1.905 befragten Heranwach-
senden in den letzten 12 Monaten mindes-
tens einmal an online-simuliertem Glücks-
spiel teilnahm. Am häufigsten machten die 
befragten Personen diese Erfahrungen in 
Videospielen (40 %) oder in Apps (19 %) 
(Hayer et al. 2019). Dies ist vor dem Hin-
tergrund zu sehen, dass junge Menschen 
hauptsächlich über Smartphones, Laptops 
oder Konsolen interagieren. Nach den Er-
gebnissen der JIM-Studie 2022 spielen fast 
zwei von drei Jugendlichen (62 %) digita-
le Spiele täglich bis mehrmals pro Woche 
über das Smartphone, jeweils ein Drittel 
via Konsole (33 %) oder am PC (30 %) und 
knapp ein Viertel der Befragten (23 %) über 
das Tablet (Feierabend et al. 2022). Aktu-
elle Beispiele für online-simuliertes Glücks-
spiel oder Glücksspielelemente in Spielen 
sind die App Coin Master oder Lootboxen 
in Spielen wie FIFA oder Fortnite, die seit ei-
nigen Jahren schon eine hohe Relevanz im 
Alltag junger Menschen besitzen.

Coin Master

Die Spiele-App Coin Master stand 2019 
unter anderem wegen ihrer inhaltlichen 
Nähe zum klassischen Glücksspiel und 
ihrer für Heranwachsende ansprechenden 
Gestaltung in der Kritik. Werbung für Coin 
Master wurde damals unter anderem von 
der Influencerin und YouTuberin Bianca 
Claßen gemacht. Als »Bibis Beautypalace« 
ist sie noch immer sehr bekannt für ihre 
Lifestyle-, Mode- und Kosmetikvideos so-
wie Vlogs, in denen sie ihr Leben mit ih-
ren relativ jungen Follower*innen teilt. Für 
Mädchen im Alter zwischen sechs und 13 
Jahren ist sie noch immer das zweitbelieb-
teste YouTube-Angebot schlechthin (Feier-
abend et al. 2023).

Auch an der Spielgestaltung der App wur-
de Kritik geübt. Bei Coin Master handelt es 
sich um eine Spiele-App, die kostenlos im 
iOS App Store und Google Playstore ge-
downloadet werden kann. Das Spieldesign 
ist bunt und einfach, nutzt viele Farben 
und niedliche Figuren. Ziel des Spiels ist 
es, sein eigenes Dorf aufzubauen und die-
ses vor feindlichen Angriffen zu schützen. 
Gegenstände im Spiel können über die In-
Game-Währung, die sogenannten Coins, 
erworben werden. Ins Spiel integriert ist 
eine Slot Maschine. Abhängig von der 
Konstellation der Symbole der Slot Maschi-
ne erhält man Coins oder andere spielre-
levante Gegenstände. Die Anzahl der Ver-
suche, wie häufig man die Slot Maschine 
drehen kann, ist zwar auf fünf Versuche 
pro Stunde begrenzt, es können aber zu-
sätzliche Versuche durch In-Game-Käufe 
mit Echtgeld gekauft oder durch Gewinne 
an der Slot Maschine gewonnen werden. 
Die Coins wiederum ermöglichen es den 
Spieler*innen, Gegenstände zu kaufen, wo-
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aber auch Kauffunktionen und glücksspiel-
ähnliche Mechanismen, wie sie bei In-App-
Käufen, Lootboxen und generell online-
simulierten Glücksspiel vorliegen.

Als Kriterien für die Bewertung als ent-
wicklungsbeeinträchtigend gelten auch die  
Förderung einer exzessiven Nutzung (z.B. 
durch eine unbegrenzte Spieldauer), die 
Werbung mit Kaufanimation (z.B. bei In-
App-Käufen), das Ausnutzen der Unerfah-
renheit beziehungsweise Leichtgläubigkeit 
der Heranwachsenden (z.B. kryptische 
In-Game-Währung) sowie interessenschä-
digende Werbung (z.B. durch nicht ab-
schätzbare Kostenrisiken bei In-App-Käu-
fen). Werbung selbst darf keine direkten 
Kaufaufrufe beinhalten und die Heran-
wachsenden auch nicht dazu animieren, 
ihre Eltern oder Dritte zum Kauf von Wa-
ren zu bewegen. 

Vor allem in Bezug auf Streamer*innen 
sind diese Regelungen nicht immer ein-
fach durchzusetzen. Werden Sendungen 
außerhalb der für sie geltenden Sendezeit-
beschränkungen angekündigt, dürfen die 
Inhalte der Programmankündigung selbst 
nicht entwicklungsbeeinträchtigend sein. 
Daraus folgend darf also beispielsweise bei 
einer Streamankündigung nicht angeteasert 
werden, dass man später noch Online-Ca-
sino streamen wird. Sendungen (zu denen 
auch die bei Heranwachsenden beliebten 
Streams zählen), für die eine entwicklungs-
beeinträchtigende Wirkung auf Kinder oder 
Jugendliche unter 16 Jahren anzunehmen 
ist, müssen vorab durch ein akustisches Zei-
chen angekündigt werden oder durch opti-
sche Mittel während der gesamten Sende-
zeit als ungeeignet für die entsprechenden 
Altersstufen kenntlich gemacht werden.

Was tun? Zwischen Intervention und 
Prävention

Da die gesetzlichen Regelungen, die hin-
sichtlich eines wirksamen Schutzes von 
Kindern und Jugendlichen vor online-
simulierten Glücksspiel und glücksspiel-
ähnlichen Mechanismen in beliebten On- 
lineangeboten noch zu kurz greifen und 
die ohnehin bekannten Probleme bei der 
Durchsetzung evozieren, müssen die Re-
gelungen selbst wie auch die Instrumente 
zu deren Umsetzung erneut evaluiert wer-
den. Ein erster Schritt wären hier bereits 
die einheitliche Umsetzung der Alterskenn-
zeichnung in den Online-Stores. Es kann 
zur Diskussion gestellt werden, dass Apps 
wie Coin Master mit ihren problematischen 
Glücksspielmechanismen anbieterseitig vor  
Spielbeginn den Hinweis geben, dass das 
Spiel nur von Personen ab dem 18. Lebens-
jahr gespielt werden sollte, die App im Goog-
le Playstore Store aber ein »ab 16« trägt  
und im iOS App Store mit »17+« gekenn-
zeichnet ist (Stand: 21.06.2023).

zum Ziel, das Entstehen von Glücksspiel-
sucht zu verhindern, Voraussetzungen für 
eine wirksame Suchtbekämpfung zu schaf-
fen, den natürlichen Spieltrieb des Men-
schen in geordnete Bahnen zu lenken, der 
Entwicklung unerlaubten Glücksspiels ent-
gegenzuwirken sowie einen Jugend- und 
Spielerschutz zu gewährleisten. Hierzu wer-
den diverse Maßnahmen ergriffen. So wird 
unter anderem die Teilnahme Minderjäh-
riger an Glücksspiel explizit untersagt. Des 
Weiteren fordert der § 8 Absatz 5 GlüStV 
von Online-Anbietern einen Ausschluss 
von Minderjährigen am Glücksspiel durch 
Identifizierung und Authentifizierung und 
schlägt damit die Brücke zu den jugendme-
dienschutzstaatsvertraglichen Regelungen 
des § 4 Absatz 2 Satz 2 JMStV, nach denen 
anbieterseitig sicherzustellen ist, dass nur 
Erwachsene Zugang zum Angebot haben 
(geschlossene Benutzergruppe).

Werbung für Online-Glücksspiel darf im 
Rundfunk sowie im Internet täglich zwi-
schen 6 und 21 Uhr nicht gesendet werden 
(§ 5 Absatz 3 GlüStV). Sie darf sich dabei 
auch nicht an Minderjährige richten (§ 5 
Absatz 2 GlüStV). Veranstalter und Vermitt-
ler von öffentlichem (Online-) Glücksspiel 
sind überdies verpflichtet, ein Sozialkonzept  
zur Umsetzung des Jugendschutzes vorzu-
halten (§ 6 GlüStV). Darüber hinaus müs-
sen die Veranstalter ein System zur Früh- 
erkennung von Glücksspielsuchtgefährdung 
bereitstellen (§ 6 Absatz GlüStV). Problema-
tisch dabei ist jedoch, dass der Glücksspiel-
staatsvertrag – trotz vergleichbarer Wirk-
mechanismen – kein online-simuliertes 
Glücksspiel berücksichtigt und dieses dem-
entsprechend auch nicht reguliert.

Die Regelungen des novellierten Jugend-
schutzgesetzes lassen sich demgegenüber 
durchaus auf den Bereich des online-simu-
lierten Glücksspiels anwenden. So definiert 
der neu eingefügte § 10a Absatz 1 bis 3 
JuSchG nicht nur den Schutz von Kindern 
und Jugendlichen vor entwicklungsbeein-
trächtigenden und jugendgefährdenden 
Medien, sondern auch den Schutz der 
persönlichen Integrität von Kindern und 
Jugendlichen bei der Mediennutzung als 
zentrale Schutzziele. Zudem kann Minder-
jährigen nach § 6 JuSchG die Teilnahme an 
öffentlichen Spielen mit Gewinnmöglich-
keit nur auf Volksfesten gestattet werden.8 

Anhand der oben beschriebenen mög-
lichen Auswirkungen des Online-Glücks-
spiels sind negative Folgen für die Entwick-
lung nicht auszuschließen und müssen 
daher stets berücksichtigt werden. Zur Be-
urteilung dieser entwicklungsbeeinträchti-
genden Medien können nach § 10b JuSchG 
explizit auch außerhalb der medieninhalt-
lichen Wirkung liegende Umstände der 
jeweiligen Nutzung des Mediums einbezo-
gen werden. Hierzu zählen vor allem Risi-
ken durch Kommunikations- und Kontakt-, 

Verwendungsweise über. Die psychische 
Bindung wird in aller Regel immer stärker, 
die Betroffenen verbringen immer mehr 
Zeit am Bildschirm, bis dann die gesamte 
Lebensführung vom Spielen und den da-
mit verbundenen hohen Geldausgaben 
bestimmt wird. Häufig beobachtete Symp-
tome sind Gereiztheit, Unruhe, innere An- 
spannung, Konzentrationsprobleme und 
eine Vernachlässigung sozialer Beziehun-
gen, ohne dass bei den Betroffenen ein 
subjektives Krankheitsempfinden vorliegt 
(Füchtenschnieder & Hurrelmann 2001).

Während die Folgen von (Online-)
Glücksspiel also recht klar abschätzbar und 
als pathologisches Krankheitsbild auch an-
erkannt sind, gibt es zu den Auswirkungen 
von online-simuliertem Glücksspiel und 
glücksspielähnlichen Elementen in den di-
gitalen Spielewelten auf Kinder und Jugend-
liche hingegen kaum belastbare Daten. Mit 
Blick auf die gestiegenen Prävalenzen einer 
Social Media- und Computerspielabhängig-
keit (Hajok 2021) und in den letzten Jahren 
ebenso zunehmenden Erfahrungen junger 
Menschen mit Online-Glücksspiel ist von 
steigenden Prävalenzen einer Glücksspiel-
sucht und damit auch von immer mehr 
jungen Menschen auszugehen, die unter 
den skizzierten Folgen leiden.

Eine mögliche Folge der Kontakte junger 
Menschen mit online-simuliertem Glücks-
spiel wird nicht zuletzt in einer möglichen 
Hinführung zum klassischen Glücksspiel 
gesehen (Brüggen et al. 2022). Dabei sollen 
vor allem Spiele für die bei Heranwach- 
senden beliebten mobilen Endgeräte, allen  
voran das Smartphone, ein erhöhtes Risiko- 
potenzial besitzen. Zudem ist im Fachdis-
kurs zu lesen, dass die Verwendung von 
In-Game-Käufen, die vermeintlich erhöh-
ten Gewinnmöglichkeiten sowie die Algo-
rithmisierung von Gewinnen und Verlus-
ten bei online-simuliertem Glücksspiel die  
kognitive Wahrnehmung in Bezug auf Ge-
winn- und Verlustchancen sowie der ver- 
meintlichen Beeinflussung der Spielverläufe  
verzerren (illusion of control) (Banz 2019).

Zusammenfassend kann gesagt werden:  
»Potenzielle Folgen einer regelmäßigen Spiel- 
beteiligung umfassen kumulierende Geld- 
einsätze in beträchtlicher Höhe, die Prä-
gung positiv gefärbter Glücksspieleinstel-
lungen, eine Desensibilisierung gegenüber 
Glücksspielverlusten, die Förderung unrea- 
listischer Gewinnerwartungen und schließ-
lich ein (schnellerer) Umstieg zum echten 
Glücksspiel.« (Hayer et al. 2019, S. 124).

Regelungen zum Schutz von Kindern 
und Jugendlichen

Relevante Regelungen zum Schutz von 
Kindern und Jugendlichen trifft unter an-
derem der eingangs beschriebene Glücks-
spielstaatsvertrag der Länder. Dieser hat 
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spiel in Computer- und Videospielen? Online 
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fen, auch mit Lootboxen, für kosmetische 
Items (de Baey-Ernsten & Hajok 2023).

2	 Gewinne und Verluste können beispielswei-
se durch Algorithmen vorbestimmt sein, um 
Erfolgserlebnisse und Verluste an das Spielver-
halten der Spieler*innen anzupassen (Brüg-
gen et al. 2022).

3	 Aktuell hat MontanaBlack 5 Mio. Follo-
wer*innen bei Twitch, 3,7 Mio. bei YouTube 
und 3,5 Mio. bei Instagram. Im Ranking der 
beliebtesten Influencer*innen männlicher 
Jugendlicher (14-19 Jahre) wurde er nach 
Daten einer unveröffentlichten IZI-Studie im 
Jahr 2022 auf Platz vier der Top 5 gelistet (vom 
Orde & Durner 2023).

4	 Hierzu recherchierten unter anderem der You-
tuber Robbubble sowie die Mitglieder*innen 
des YouTube-Kanals »Offen un‘ ehrlich!« 
des Funk-Netzwerks (siehe Robbubble, Vi-
deo vom 31.10.2018 https://www.youtube.
com/watch?v=WsNoIlheuCM&t=334s und 
Offenunehrlich. Video vom 27.10.2018 https://
www.youtube.com/watch?v=mI2RDJkpNFc)

5	 Online war hierzu etwa zu lesen: »Der Strea-
mer konterte in einem sarkastischen Ton, dass  
dies kein Glücksspiel sei, sondern ein Hobby«  
( h t t p s : / / w w w . i n g a m e . d e / n e w s /
streaming/40000-euro-buxtehude-shooter-
youtube-montanablack-neues-hobby-csgo-
kisten-opening-messer-92262320.html).

6	 Resilienz beschreibt die Fähigkeiten einer Per-
son, trotz negativer Umstände und Einfluss-
faktoren, die eigene physische und psychische 
Gesundheit aufrechtzuerhalten (Siegler et al. 
2020). Mangelt es an Resilienz, so wird das 
Individuum anfälliger für äußere Einflüsse 
und damit auch für die Glücksspielmechanis-
men mit Suchtpotenzial.

7	 Bei den betroffenen Personen entwickelt sich 
durch regelmäßige Wiederholungen eine soge- 
nannte Toleranz gegenüber dem Glücksspiel. 
Das bedeutet, dass sie sich zunehmend an 
das Spiel gewöhnen und dadurch dessen ge-
wünschte Wirkung abnimmt. In der Folge spielt 
die betroffene Person dann immer mehr, um 
weiterhin die gleiche Wirkung zu erzielen. So 
beginnt ein Teufelskreis (Evers-Wölk & Opiel-
ka 2019).

8	 Dies darf nur unter der Bedingung passie-
ren, dass der Gewinn in Waren von gerin-
gem Wert (z. B. Kuscheltieren) besteht. Dies 
schließt folglich die Teilnahme an Online-
Glücksspielen für Kinder und Jugendliche 
vollständig aus.
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Glücksspielsimulierende Inhalte, wie zum 
Beispiel kostenpflichtige Lootboxen, wer-
den in den Niederlanden und in Belgien 
schon länger als Glücksspiel eingestuft 
und deswegen verboten. Die Spiele können 
zwar noch gespielt werden, allerdings sind 
die Lootboxen nun kostenlos verfügbar 
(Zentrum für europäischen Verbraucher-
schutz 2021). Auch in Deutschland wird 
schon länger über ein Verbot von Loot-
boxen in Spielen diskutiert. Streitpunkt 
ist aber noch immer, ob die erworbenen  
Gegenstände einem Gewinn im Sinne des 
§ 3 Absatz 1 GlüStV gleichgestellt werden 
können (Anstötz & Krüper 2023). Die De-
batte um das Spiel Coin Master führte 2020 
immerhin zur Aufnahme des Punktes »4.16 
Glücksspiel« in die USK-Leitkriterien für 
die Alterseinstufung. Demnach sind nun 
auch Spielelemente zu berücksichtigen, die 
nicht unter das gesetzliche Glücksspielver-
bot fallen, aber das Potenzial beinhalten, 
die Persönlichkeitsentwicklung von jungen 
Menschen in Bezug auf ihre Einstellung zur 
Teilnahme an Glücksspiel zu beeinflussen 
(Secker & Petersdorff 2023).

Im Hinblick auf den erzieherischen Kin-
der- und Jugendmedienschutz ist ein wei-
teres Mal eine Stärkung der Medienkom-
petenz von Heranwachsenden und eine 
angemessene Unterstützung von Eltern und 
anderen Erziehenden zu fordern. Pädagogi-
sche Handlungsempfehlungen und Spiele-
beurteilungen, die auch die Kostenmodel-
le, Kaufoptionen und glücksspielähnliche 
Mechanismen kritisch beleuchten, finden 
sich beispielsweise auf Spielbar.de, Spiele-
ratgeber-nrw.de, Schau-hin.info, Klicksafe.
de oder bei Handysektor.de.

Einen besonderen präventiven Wert 
haben Aufklärungskampagnen etwa der 
BZgA, um Heranwachsenden die potenziel- 
len Risiken von Online-Glücksspielen be-
ziehungsweise online-simulierten Glücks-
spiel bewusst zu machen. Ein positives 
Beispiel ist nicht zuletzt das Programm 
»Glüxxit« der Landesfachstelle NRW. Die- 
ses bietet an Schulen Workshops für 
Schüler*innen und Weiterbildungen für 
pädagogische Fachkräfte an. All diese For-
men der präventiven Arbeit tragen neben 
dem Kinder- und Jugendmedienschutz 
im engeren Sinne auch zur Selbstbestim-
mung und Eigenverantwortung der Heran-
wachsenden bei. Perspektivisch benötigt 
die Thematik rund um online-simuliertes 
Glücksspiel trotzdem weiterhin verstärkt 
Aufmerksamkeit sowohl im fachspezifi-
schen als auch öffentlichem Diskurs wie 
auch auf gesetzlicher Ebene.

-----------------------------

1	 Pay-to-win-Systeme gehören schon bei FIFA 
fest zur Spielmechanik und sind auch im 
Roblox-Universum weit verbreitet. Selbst Fort- 
nite bietet viele Möglichkeiten zu In-App Käu-
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